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Titigkeitsbericht 1980/81
der Schweizerischen Konferenz fiir offentliche Fiirsorge

Meine Damen und Herren

Unser Fachverband hat sich vor 2 Jahren ein neues Arbeitsprogramm gegeben,
das sich auf den Zweckartikel unserer Statuten abstiitzt. Im Verlaufe des Berichts-
jahres sind wir einer Fiille von Problemen und Aufgaben dieses Arbeitsprogram-
mes begegnet. Vorstand, geschiftsleitender Ausschuss sowie verschiedene per-
manente oder ad hoc gebildete Arbeitsgruppen haben mit Sachkenntnis und gros-
sem Einsatz versucht, Informationen zu vermitteln, Losungen vorzuschlagen oder
das Problembewusstsein unserer Mitglieder zu aktuellen sozialen Fragen zu f6r-
dern. Dazu dienten uns neben den konventionellen Mitteln drei Veranstaltungen,
die ihrer Bedeutung wegen in der Geschichte der Konferenz fiir 6ffentliche Fiir-
sorge der Schweiz sicher einen Markstein darstellen werden. Es waren dies:
— Die Jahrestagung in Schaffhausen mit Herrn Bundesrat Dr. Kurt Furgler als Re-
ferenten
— Unsere Gedenkfeier zum 75jdhrigen Bestand der Konferenz in Luzern mit Be-
teiligung prominenter Géaste aus dem In- und Ausland sowie
— Der praxisorientierte « Weggiskurs» fiir Mitarbeiter und Behordemitglieder der
offentlichen Fiirsorge.

Jahresversammlung vom 3. Juni 1980 in Schaffhausen

Dem in unserer Monatszeitschrift veréffentlichten Protokoll kann iiber die Ab-
wicklung der statutarischen Geschifte alles Wissenswerte entnommen werden.
Dank ausgezeichneter Vorbereitung durch die 6rtlichen Instanzen in Verbindung
mit unserem bewidhrten Quistor Josef Huwiler waren auch die Rahmenbedingun-
gen fiir diese Veranstaltung sehr erfreulich. .

Den Hauptakzent setzte fiir diese Tagung jedoch das Referat von Herrn Bun-
desrat Dr. Kurt Furgler, betitelt: Der Mensch im sozialen Rechtsstaat.

Dieses bedeutungsvolle Referat ist in der Nr. 9/1980 unserer Zeitschrift abge-
druckt. Es beinhaltet eine klare Standortumschreibung zur Problematik des sozia-
len Rechtsstaates. Ausgehend von der Bedeutung der Sozialrechte in einer moder-
nen Verfassung, leitete Bundesrat Furgler liber zur Stellung der 6ffentlichen Fiir-
sorge im Konzept der sozialen Sicherheit, indem er wortlich ausfiihrte:

«Trotz ausgebauten Sozialversicherungen wird es immer Menschen geben, die
ohne zusitzliche materielle Hilfe sowie Betreuung und Fiirsorge nicht in men-
schenwiirdigen Verhiltnissen zu leben vermdégen. Die Sozialfiirsorge als eigen-
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stindiges Gebiet des Sozialstaates ist deshalb zu fordern, weil nur sie in der Lage
ist, auch das geistig-psychische Bediirfnis des Bediirftigen zu beriicksichtigen.»

Bundesrat Furgler sprach unserer Konferenz Anerkennung und Dank der Of-
fentlichkeit und Behorden aus. Wir danken auch an dieser Stelle unserem derzeiti-
gen Bundesprisidenten aufrichtig fiir seine Bereitschaft zur Ubernahme dieses
Referates, aber auch fiir seine Anerkennung unserer Konferenzarbeit!

75 Jahre Schweizerische Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsorge -

Am 25. September 1980 feierte die Schweizerische Konferenz fiir 6ffentliche Fiir-
sorge in Luzern bekanntlich ihr 75jihriges Bestehen. Es geschah dies in einfa-
chem, aber wiirdigem Rahmen. Wir durften bei diesem Anlass viel Sympathie be-
«."reundeter Organisationen des In- und Auslandes erfahren, wofiir wir auch an die-
ser Stelle herzlich danken. Es war uns ein Anliegen, diesen Anlass nicht nur als hi-
storischen Riickblick zu verstehen, sondern im Blick auf aktuelle Probleme der
Offentlichen Fiirsorge der Gegenwart und Zukunft auch Ausblick zu halten. Unse-
re Redaktorin, Frau lic. iur. Regula Wagner, schrieb in der Zeitschrift Nr. 1/1981:

«... Mehr als nur historisch deshalb, weil die Akzente dieser Veranstaltung
nicht im geschichtlichen Riickblick, sondern ganz deutlich und unmissverstand-
lich im Aufzeigen und in der Suche nach moglichen Losungen fiir die sich heute
und morgen stellenden Probleme lagen.»

In der deutschsprachigen Presse wurde dieser Anlass gewiirdigt, indem ausser
einem Pressecommuniqué auch redaktionelle Berichterstattungen unserer Konfe-
renzarbeit Anerkennung zollten. Das Pressecommuniqué enthielt u. a. folgende
wesentliche Hinweise:

«Im Kampfe gegen die Diskriminierung verlangte der Referent (R. Mittner) ein
ausreichendes und ausgewogenes Angebot von Beratungs- und Betreuungsmog-
lichkeiten sowie eine zeitgemisse Praxis bei der Vermittlung materieller Hilfe: bei-
des im Sinne eines rechtlichen Anspruches. Die in neueren Sozialhilfegesetzen

/@ eststellbare Tendenz zur Relativierung der Verwandtenunterstiitzungspflicht und

" Nie Lockerung der Riickerstattungspflicht solle dazu beitragen, dass zusétzliche
Belastungen familidrer Bindungen und Beziehungen méglichst unterbleiben. Die
Sorge um die Férderung und Erhaltung gesunder Familienbande sei ein echtes
Anliegen der 6ffentlichen und privaten Sozialdienste.»

17. Schweizerischer Fortbildungskurs fiir Mitarbeiter und Behordemitglieder der 6f-
fentlichen Fiirsorge vom 25.-27. 9. 1980 in Weggis

Es war naheliegend, im Jubildumsjahr das Kursthema dem Hauptvortrag unserer
Vorausgehenden Tagung anzufiigen. Es sprachen Herr lic. phil. Peter Tschiimperlin,
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Adjunkt des Sozialdienstes der Stadt Bern, iiber Zielsetzung, Aufgaben und Ten-
denzen der Offentlichen Fiirsorge, Vorstandsmitglied Hans Georg Signer, Leiter
des Fiirsorgeamtes Herisau, liber «Lebensqualitit und Notbedarf, die Bemessung
der materiellen Hilfe» und Dr. Martin Stdhli, Rektor der Vereinigten Schulen fiir
Sozialarbeit Bern, iiber «Gesellschaft in Entwicklung, heute und morgen».

Dem Kurs war ein voller Erfolg beschieden. Die Auswertung der Kurs- und
Gruppenarbeiten ergab fiir den Vorstand und die Geschéftsleitung wertvolle Hin-
weise liber die Interessen der Mitglieder fiir kiinftige Veranstaltungen, die der
Weiterbildung gewidmet sein sollen. Die rechtlichen Grundlagen fiir die Fiirsorge-
arbeit sind immer wieder gefragt und sollen in weiteren Kursen dargestellt wer-
den. Dann sind es die praktischen Fragen des fiirsorgerischen Alltags wie Ehe-
und Familienprobleme, Heimplazierungen, Jugendprobleme, Sachhilfe, Individu-
alberatung, Drogenfragen, Alimentenbevorschussung und &hnliches; Stoff genug,
um unseren Mitgliedern zu Stadt und Land Dienste der Konferenz anzubieter
und zu vermitteln. Die Kursarbeit erscheint als Broschiire in unserer Fachschrif-
tenreihe und sei als Mittel zur Personal-Weiterbildung empfohlen.

Gesetzgebung

Mit besonderem Interesse verfolgt unsere Konferenz die Sozialgesetzgebung in
den Kantonen und auf eidgendssischer Ebene. Mit dem Inkrafttreten des neuen
Zustdndigkeitsgesetzes fiir die Unterstiitzung Bediirftiger am 1. 1. 1978 bestand fiir
die meisten Kantone Anlass zur Anpassung kantonaler Erlasse an die eidgendssi-
sche Gesetzgebung. Daneben bietet sich aber auch weiterhin Gelegenheit, den
Auffassungen und Normen einer sich wandelnden Gesellschaft in den kantonalen
Erlassen Rechnung zu tragen, was in neueren Sozialhilfegesetzen zum Ausdruck
kommt. Die Schweizerische Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsorge bietet in Féllen
grundlegender gesetzlicher Neuerungen den Kantonen ihre Dienste an.

Es hat sich auch im Verlaufe des Berichtsjahres gezeigt, dass die Anwendung
des neuen Bundesgesetzes iiber die Zustindigkeit zur Unterstiitzung Bediirftiger
im interkantonalen Verkehr Fragen aufwirft, die der Kldarung bediirfen. Einerseits
ist es der im Eigenverlag erschienene Kommentar Thomet, der mit dazu beitrigt,
die Anwendung des Gesetzes in der Praxis zu erleichtern, anderseits ist dies auch
eine permanente Aufgabe unserer Konferenz, zumal sich Anwendungsfragen
nicht nur im interkantonalen Verkehr stellen, sondern vielerorts auch im kantona-
len Rahmen ihre Bedeutung haben. |

Die Gesetzgebung iiber die Alimentenbevorschussung wird in den Kreisen unse-
rer Mitglieder wie auch in der Konferenzleitung mit wachem Interesse verfolgt.
Die sonst in der Schweiz vielgeriihmte Vielfalt kann in dieser Gesetzesmaterie
nicht begriisst werden; im Gegenteil! Nachdem aber der eidgendssische Gesetzge-
ber im revidierten Art. 293 ZGB es den Kantonen iiberlassen hat, ob und wie sie
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die Ausrichtung von Vorschiissen fiir den Unterhalt eines Kindes regeln, wenn die
Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen, wird es weiterhin eine Aufgabe
unserer Konferenz sein, diesbeziiglich Losungen anzustreben, die geeignet sind,
diskriminierende Elemente aus dieser neuen Gesetzgebung zu entfernen. Das glei-
che gilt natiirlich auch fiir die unbedingt n6tige Abwendung diskriminatorischer
Elemente aus der Gesetzgebung iiber die 6ffentliche Flirsorge.

Weitere aktuelle Fachfragen

Eine stindige Kommission untersucht jahrlich mindestens einmal die Vorausset-

zungen und eventuellen Verdnderungen der Grundlagen fiir den Erlass unserer

Empfehlungen iiber die materielle Hilfe, die wir in der Form von Richtsidtzen her-
( ‘wsgeben. _

Auf den 1. Januar 1980 erfolgte letztmals eine Anpassung an die verdnderten
Verhiltnisse, wihrenddem der Konferenzvorstand im Hinblick auf die Preisent-
wicklung wéahrend der ersten 10 Monate des Jahres 1980 beschlossen hat, von der
Herausgabe neuer Richtsitze per 1. Januar 1981 abzusehen; er beauftragte aber die
Geschiftsleitung, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten aufmerksam zu ver-
folgen, und erwartet einen neuen Situationsbericht zu Beginn des 2. Quartals 1981,
der unter Umstidnden zum Erlass neuer Richtsidtze Anlass geben kann. Nachdem
ein entsprechender Hinweis liber die materielle Hilfe an unverheiratete Personen,
die zusammen eine Wohn- und Lebensgemeinschaft bilden, in den bisherigen
Empfehlungen fiir die praktische Anwendung nur einen Grundsatz, aber keine

. weiteren Hinweise enthielt, beschloss der Konferenzvorstand den Mitgliedern ei-
ne weitere Anleitung zu diesem in der Praxis immer mehr auftauchenden Problem
zu geben.

Die Bedeutung des Kleinkreditwesens und dessen Auswirkung auf die Tatigkeit
privater und 6ffentlicher Sozialinstitutionen wird unterschiedlich beurteilt. Gerin-
ges Einkommen, knappe finanzielle Mittel bei Griindung eines Hausstandes,

/mibermissige Konsumbediirfnisse, Unkenntnis der rechtlichen und wirtschaftli-

' hen Situation fiihren vielfach zu uniiberlegter Kontraktierung von Schulden; die
Offentliche Fiirsorge kennt die Folgen solchen Handelns und ist bestrebt, vor al-
lem den Missbrauch im Kleinkreditwesen zu bekidmpfen. Zusammen mit anderen
Sozialinstitutionen tritt daher auch unsere Konferenz fiir ein «verbraucherfreund-
liches Konsumkreditgesetz» ein. _

Wie weiter oben bereits ausgefiihrt, verfolgen wir mit besonderem Interesse
auch die Sozialgesetzgebung auf eidgendssischer Ebene. In der Berichtsperiode
konnten wir uns zu Handen des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes zur Ver-
ordnung zum neuen Asylgesetz vernehmen lassen.

Die Handhabung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes wie auch die
laufenden Revisionsbestrebungen beanspruchen unser besonderes Interesse, denn
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in der tdaglichen Praxis sind unsere Fiirsorgebehdrden- und -dmter sehr oft mit den
Auswirkungen der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen konfrontiert.
Nachdem in den letzten Jahren das Angebot von Pflegeplidtzen in besonderen
Pflege- oder Krankenheimen fiir chronischkranke Mitmenschen, aber auch die
Pflegeabteilungen in Altersheimen zugenommen haben, erhielt die Frage der Kas-
senleistungen an diese Patientengruppe besondere Aktualitit. Die Konferenzlei-
tung sucht Mittel und Wege, um auf diesem Gebiet Fortschritte zu erzielen. Der
Vorstand beschloss die Weiterfiihrung der Kurse fiir Mitarbeiter der Sozialadmini-
stration und wéhlte fiir 1981 das Thema: Die soziale Krankenversicherung.

Eine zehnte Revision der A HV-Gesetzgebung ist in Vorbereitung. Sie wird of-
fenbar wesentliche Postulate der Frauenverbdnde zum Inhalt haben. Wir liessen
uns daher durch Frau Nationalrdtin Cornelia Fiieg, Solothurn, sachkundig {iber
die anstechenden Probleme in einem Referat informieren. Zu gegebener Zeit wird
sicher auch unsere Konferenz zu den folgenden Problemen zu Handen des Bur{!1
des Stellung nehmen kénnen: Eigenstidndiger Rentenanspruch der Ehefrau, Be-
rechnungsgrundlage fiir die Rente der Ehefrau, Anspruchsberechtigung und Bei-
tragspflicht der Witwen, Witwer-Rente, Rentenberechnung fiir die geschiedene
Frau, gleiches Rentenalter fiir Mann und Frau usw. Es scheint uns Pflicht, als so-
zial engagierte Behdrdemitglieder und Mitarbeiter in der offentlichen Fiirsorge
solche Fragen der sozialpolitischen Gesetzgebung zu diskutieren, sich dariiber
eingehend zu informieren, um nétigenfalls auch kompetent mitsprechen und even-
tuell entscheiden zu kénnen.

Die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen beansprucht aus
naheliegenden Griinden auch das Interesse unserer Konferenzorgane und ihrer
Mitglieder. Es wiirde aber den Rahmen eines Tétigkeitsberichtes sprengen, wollte
man hier zu den fiir das Sozialwesen in der Schweiz wichtigen Fragen Stellung
nehmen. Es muss spezieller Information und Beratung vorbehalten bleiben, unse-
re Mitglieder hieriiber auf dem laufenden zu halten, wobei unserer Zeitschrift eine
Aufgabe von besonderer Aktualitit zufallen kann. Die Konferenzleitung verfolgt
auf alle Fille auch diese Entwicklung sehr aufmerksam.

Information und Koordination

Der geschiftsleitende Ausschuss und der Konferenzvorstand waren auch in der
Berichtsperiode bestrebt, dem Bediirfnis nach Information auf internationaler, na-
tionaler und 6rtlicher Ebene Rechnung zu tragen. Im Rahmen unserer allerdings
nicht unbegrenzten Méglichkeiten versuchten wir, wertvolle Kontakte zu férdern
und zu pflegen. Diesem Ziel dient auch die Tétigkeit einer Arbeitsgruppe «Infor-
mationsaustausch unter stidtischen und grésseren Gemeinden unserer Konfe-
renz». Um aber auch den Verbindungen zu den privaten Sozialwerken die ndtige
Beachtung zu schenken, stehen wir in stindigem und lebhaftem Kontakt zur
Dachorganisation, der Schweizerischen Landeskonferenz fiir Sozialwesen, die un-
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ter der Leitung von a. Regierungsrat 4. Mossdorf und Frau S. Schibler in letzter
Zeit eine bemerkenswerte Aktivitdt im Interesse der angeschlossenen Fachverbén-
de wie auch des Bundes und der Kantone entwickelt hat.

Erfreulich entwickelt haben sich auch unsere Beziehungen zur Schweizerischen
Konferenz der Fiirsorgedirektoren, die sich unter dem Prisidium von Regierungs-
rat Dr. K. Meyer (Bern) neue Ziele und Aufgaben gestellt hat und bereit ist, mit
uns aktuelle Fragen des offentlichen Sozialwesens anzugehen und einer Lésung
zuzufithren. Wir sind in entsprechenden Arbeitsgruppen der Fiirsorgedirektoren-
konferenz vertreten, so dass eine gute Zusammenarbeit gewahrleistet ist.

Besonders erfreulich sind aber auch unsere Beziehungen zu befreundeten Or-
ganisationen der Nachbarstaaten. Wir diirfen dabei den Deutschen Verein fiir 6f-
fentliche und private Fiirsorge erwdhnen, der im Berichtsjahr in eindrucksvoller
Weise das 100jdhrige Jubildum feiern durfte, wozu auch eine Delegation unserer

(@ Konferenz als Giste eingeladen war. Unsere Freunde vom Osterreichischen Ko-
mitee fiir Sozialarbeit organisierten im Spatherbst 1980 eine Dreilinder-Studienta-
gung, BRD-Osterreich-Schweiz, wo die biirgernahe Information iiber soziale
Dienste auf ortlicher Ebene Gegenstand der Beratungen war. Wir liessen uns
durch den neuen Vorsteher des Fiirsorgeamtes der Stadt Bern, Herrn
Dr. M. Hohn, vertreten und anschliessend im Konferenzvorstand orientieren.

Zeitschrift und Verlag

Unsere Monatszeitschrift erfreut sich bei den Mitgliedern und dariiber hinaus bei
einer weiteren interessierten Leserschaft einer erfreulichen Aufnahme. Frau lic.
iur. Regula Wagner hat als Redaktorin ein Korrespondentennetz in den Kantonen
aufgebaut und hofft so auf die Méglichkeit der Vermittlung moglichst vieler Aktu-
alititen aus dem Sozialwesen in den Kantonen. Zusammen mit weiteren Vor-
standsmitgliedern priift sie auch die Herausgabe eines Generalregisters und bear-
beitet einen Vorschlag fiir das Konzept eines neuen Handbuches fiir die Tatigkeit

_:,.‘in der o6ffentlichen Fiirsorge. Der Berichterstatter darf in diesem Zusammenhang

" ¥aber auch auf die Fachschriftenreihe hinweisen, deren Bestand unser Sekretariat
in Intervallen in unserer Zeitschrift veroffentlicht.

Mitgliedschaft

Es ist fiir den Priisidenten eine besondere Freude, feststellen zu diirfen, dass das
Interesse an der Arbeit unseres Fachverbandes in unserem Lande weit verbreitet
ist, was schon allein die Tatsache beweist, dass die Zahl unserer Mitglieder auf
870 Behorden, Amter, befreundete Organisationen und Einzelpersonen angewach-
sen ist. Fiir dieses Vertrauen sind wir dankbar.
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Am 20. Oktober 1980 starb in Ziirich unser Ehrenmitglied Dr. Alfred Honegger.
Er wirkte wiahrend vieler Jahre im Ausschuss und Vorstand unserer Konferenz.
Vor allem wurde er wegen seiner liebenswiirdigen Art, wegen seiner Kollegialitit
und wegen seiner aufrichtigen Freundschaft sehr geschétzt.

Schlusswort und Dank

Ich danke den Behorden und Amtern des Bundes, der Kantone und Gemeinden,
die uns auch im Berichtsjahr ihre Sympathie bekundet haben. Dies ermuntert uns
zu weiterem Einsatz unserer verfiigbaren Krifte.

Der besondere Dank des Pridsidenten geht an seine treuen M1tstre1ter im Aus-
schuss und hier besonders an Fiirsprech Alfred Kropfli, Bern, als Sekretdr, an alle
Vorstands- und Kommissionsmitglieder, schliesslich aber auch an die treuen.
Hilfskréfte «hinter der Front».

Ihr Prasident: Rudolf Mittner

Liste der Vorstandsmitglieder der
Schweiz. Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsorge

Ausschuss A

1. Mittner Rudolf, Vorsteher des Sozialamtes der Stadt Chur, Kornplatz 6, 7002 .

Chur, Prisident 081 21 43 01
2. Kiinzler Emil, Chef stddt. Fiirsorgeamt, Briihlgasse 1, 9004 St. Gallen, Vize-

priisident 071 21 54 55
3. Kropfli Alfred, Dlrektlonssekretar Gesundheits- und Fiirsorgedirektion der

Stadt Bern, Predigergasse 5, 3000 Bern 7, Aktuar 031 64 63 35
4. Huwiler Josef, Kreuzbuchstr. 38, 6006 Luzern, Quiistor 041 314336
5. Wagner Regula, Adjunktin des Fiirsorgeamtes der Stadt Ziirich, Abteilung

Riickerstattungen und Inkasso, Selnaustr. 18, 8039 Ziirich, Redaktorin 01 2010410
6. Schwyter Erich, Breitenrainplatz 40, 3014 Bern, Protokoll 031 4194381
7. Inglin Ady, Departementssekretir, Bahnhofstr. 15, 6430 Schwyz 043 241124
8. Monnier Jean-Philippe, avocat, Chef du service cantonal de I’assistance, Cha-

teau, 2001 Neuchatel 038 223825
9. Urner Paul, Dr., Chef des Fiirsorgeamtes der Stadt Ziirich, Selnaustr. 17, 8039

Ziirich . . 01 2010410

56



	Tätigkeitsbericht 1980/81 der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Fürsorge

